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Gremium: Ortsgemeinderat Windesheim Sitzung am: 21.11.2022 

TOP: 4 (öffentlich) 

Betreff:  Förderrichtlinien für Ortsvereine 

 

Ortsbürgermeister Stern teilt mit, dass es seit vielen Jahren zwei Förderrichtlinien für 
Ortsvereine gibt. Richtlinie 1 regelt die Bezuschussung von Anschaffungen unserer Kultur- und 
Sporttreibenden Ortsvereine (ausgenommen Fördervereine). Richtlinie 2 regelt die 
Bezuschussung von Baumaßnahmen für Ortsvereine mit eigenen Sportstätten. Beide 
Richtlinien wurden mit der Einladung versandt. Im Ältestenrat wurde über den 
Beschlussvorschlag beraten, dass diese Richtlinien grundsätzlich weiter gelten sollen. In der 
Regelung für die Bezuschussung für Baumaßnahmen soll allerdings ergänzt werden, dass nach 
einer erfolgten Förderung frühestens nach fünf Jahren ein erneuter Förderantrag gestellt 
werden kann.  
 

Der Ortsgemeinderat einigt sich nach ausführlicher Beratung dahingehend, die Richtlinien noch 
einmal zu überarbeiten und den Tagesordnungspunkt in den Ältestenrat bzw. Finanzausschuss 
zu vertagen.  
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